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 Veröffentlicht am 21.09.1967

Norm

StGB §81 Z1 A1

Rechtssatz

Bei Beantwortung der Frage nach der Gemeingefährlichkeit eines fahrlässigen Verhaltens kann auch eine abnorme

psychische Bescha5enheit des Täters, soweit sie ihm selbst bekannt ist oder bei richtiger Selbsteinschätzung bekannt

sein müßte, eine entscheidende Rolle spielen (hier nervöse Veranlagung).
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